
VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses

507

nahmen Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um zu ver-
hindern, dass sich derartige Verstöße wiederholen;

c) die Bericht erstattenden Staaten, zu erwägen, von
den Leitlinien des Generalsekretärs16 Gebrauch zu machen be-
ziehungsweise sie zu berücksichtigen;

11. ersucht den Generalsekretär,
a) allen Staaten unverzüglich ein Rundschreiben zu-

kommen zu lassen, das sie an das Ersuchen in Ziffer 10 erin-
nert;

b) die ihm gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte nach
Erhalt unverzüglich an alle Staaten weiterzuleiten, sofern der
Bericht erstattende Staat nichts anderes beantragt;

c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen Staa-
ten auf die in Ziffer 10 vorgesehenen Berichtsverfahren hin-
zuweisen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß ge-
meldet wurde;

d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekommen
sind, zu ermahnen, wenn die Berichte gemäß Ziffer 10 a) oder
die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist vorgelegt wurden;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten
in dem in Ziffer 11 a) genannten Rundschreiben zu bitten,
ihm ihre Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, die zu
ergreifen sind oder bereits ergriffen wurden, um den Schutz
und die Sicherheit der diplomatischen und konsularischen
Vertretungen und Vertreter sowie der Vertretungen und Ver-
treter mit diplomatischem Status bei internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen zu verbessern;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht
vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) Informationen über den Stand der Ratifikationen der
in Ziffer 8 genannten Rechtsakte beziehungsweise der Beitrit-
te zu diesen;

b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10
und 12 eingegangenen Berichte beziehungsweise zum Aus-
druck gebrachten Auffassungen;

14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen,
die er zu den in Ziffer 13 genannten Angelegenheiten zu äu-
ßern wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung
aufzunehmen;

15. beschließt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertre-
ter" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/38
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 2. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/508, Ziffer 9)17.

59/38. Übereinkommen der Vereinten Nationen über
die Immunität der Staaten und ihres Vermögens
von der Gerichtsbarkeit

Die Generalversammlung,
eingedenk des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe a der Char-

ta der Vereinten Nationen,
unter Hinweis auf ihre Resolution 32/151 vom 19. De-

zember 1977, in der sie empfahl, die Völkerrechtskommission
solle Untersuchungen über das Recht der Immunität der Staa-
ten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit durchfüh-
ren, mit dem Ziel der fortschreitenden Entwicklung und Ko-
difizierung dieses Rechts, und auf ihre späteren Resolutionen
46/55 vom 9. Dezember 1991, 49/61 vom 9. Dezember 1994,
52/151 vom 15. Dezember 1997, 54/101 vom 9. Dezember
1999, 55/150 vom 12. Dezember 2000, 56/78 vom 12. De-
zember 2001, 57/16 vom 19. November 2002 und 58/74 vom
9. Dezember 2003,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Völkerrechtskom-
mission in Kapitel II ihres Berichts über ihre dreiundvierzig-
ste Tagung18 abschließende Artikelentwürfe samt Kommenta-
ren über das Recht der Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit vorgelegt hat,

ferner unter Hinweis auf die Berichte der offenen Arbeits-
gruppe des Sechsten Ausschusses19 sowie auf den gemäß Re-
solution 53/98 der Generalversammlung vom 8. Dezember
1998 vorgelegten Bericht der Arbeitsgruppe der Völker-
rechtskommission über die Immunität der Staaten und ihres
Vermögens von der Gerichtsbarkeit20,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/150, in der sie be-
schloss, den Ad-hoc-Ausschuss über die Immunität der Staa-
ten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit einzurich-
ten, der auch den Mitgliedstaaten der Sonderorganisationen
zur Teilnahme offen steht, um die Arbeiten voranzubringen,
die Bereiche, in denen Einvernehmen besteht, zu festigen und
noch ausstehende Fragen zu klären, mit dem Ziel, auf der
Grundlage der von der Völkerrechtskommission verabschie-
deten Artikelentwürfe über die Immunität der Staaten und ih-
res Vermögens von der Gerichtsbarkeit sowie der Beratungen
in der offenen Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses ein
allgemein annehmbares Rechtsinstrument auszuarbeiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der
Gerichtsbarkeit21,

16A/42/485, Anlage.

17 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Österreichs im Namen des Präsidiums vorgelegt.
18 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundvierzigste
Tagung, Beilage 10 (A/46/10).
19 A/C.6/54/L.12 und A/C.6/55/L.12.
20 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 10 und Korrigenda (A/54/10 und Corr.1 und 2), Anhang.
21 Ebd., Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 22 (A/59/22).
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betonend, wie wichtig einheitliche und klare Rechtsvor-
schriften betreffend die Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit sind, und in diesem Zusam-
menhang nachdrücklich auf die Rolle eines Übereinkommens
hinweisend,

Kenntnis nehmend von der breiten Unterstützung für den
Abschluss eines Übereinkommens über die Immunität der
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit,

unter Berücksichtigung der von dem Vorsitzenden des
Ad-hoc-Ausschusses abgegebenen Erklärung zur Vorstellung
des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses22,

1. spricht der Völkerrechtskommission und dem Ad-
hoc-Ausschuss über die Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit ihren tief empfundenen Dank
für die wertvolle Arbeit zum Recht der Immunität der Staaten
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit aus; 

2. teilt die im Ad-hoc-Ausschuss allgemein vertretene
Auffassung, dass das Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von
der Gerichtsbarkeit nicht auf Strafverfahren anwendbar ist;

3. verabschiedet das in der Anlage zu dieser Resolution
enthaltene Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichts-
barkeit und ersucht den Generalsekretär als Verwahrer des
Übereinkommens, dieses zur Unterzeichnung aufzulegen;

4. bittet die Staaten, Vertragsparteien des Übereinkom-
mens zu werden.

Anlage

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immu-
nität der Staaten und ihres Vermögens von der Ge-
richtsbarkeit*

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

in der Erwägung, dass die Immunität der Staaten und ihres
Vermögens von der Gerichtsbarkeit als Grundsatz des Völ-
kergewohnheitsrechts allgemein anerkannt ist,

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen veran-
kerten Grundsätze des Völkerrechts,

in der Überzeugung, dass ein völkerrechtliches Überein-
kommen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens
von der Gerichtsbarkeit die Rechtsstaatlichkeit und die
Rechtssicherheit insbesondere in den Beziehungen der Staa-
ten mit natürlichen oder juristischen Personen stärken sowie
zur Kodifikation und Entwicklung des Völkerrechts und zur
Vereinheitlichung der Praxis auf diesem Gebiet beitragen
würde,

unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Staaten-
praxis hinsichtlich der Immunität der Staaten und ihres Ver-
mögens von der Gerichtsbarkeit,

in Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Regeln des Völ-
kergewohnheitsrechts auch weiterhin für alle Fragen gelten,
die nicht in diesem Übereinkommen geregelt sind,

sind wie folgt übereingekommen:

Teil I
Einleitung
Artikel 1
Geltungsbereich dieses Übereinkommens

Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf die Immu-
nität eines Staates und seines Vermögens von der Gerichts-
barkeit eines anderen Staates vor dessen Gerichten.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
1. Im Sinne dieses Übereinkommens

a) bezeichnet der Ausdruck "Gericht" jedes Organ ei-
nes Staates gleich welcher Bezeichnung, das zur Wahrneh-
mung richterlicher Aufgaben berechtigt ist;

b) bezeichnet der Ausdruck "Staat"
i) den Staat und seine verschiedenen staatlichen Orga-
ne;
ii) Gliedstaaten eines Bundesstaats oder Gebietskörper-
schaften des Staates, die berechtigt sind, Handlungen in
Ausübung der Hoheitsgewalt vorzunehmen, und die in
dieser Eigenschaft handeln;
iii) Einrichtungen oder Stellen des Staates oder andere
Rechtsträger, soweit sie berechtigt sind, Handlungen in
Ausübung der Hoheitsgewalt des Staates vorzunehmen,
und solche Handlungen tatsächlich vornehmen;
iv) Vertreter des Staates, die in dieser Eigenschaft han-
deln;
c) bezeichnet der Ausdruck "privatwirtschaftliches

Rechtsgeschäft"
i) jeden privatwirtschaftlichen Vertrag oder jedes pri-
vatwirtschaftliche Rechtsgeschäft zum Zweck des Waren-
kaufs oder der Erbringung von Dienstleistungen;
ii) jeden Darlehensvertrag oder jedes andere Rechtsge-
schäft finanzieller Art einschließlich aller Garantie- oder
Entschädigungsverpflichtungen in Bezug auf derartige
Darlehen oder Rechtsgeschäfte;
iii) jeden sonstigen Vertrag oder jedes sonstige Rechts-
geschäft privatwirtschaftlicher oder gewerblicher Art oder
über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von
Dienstleistungen, wobei Arbeitsverträge nicht einge-
schlossen sind.

2. Bei der Feststellung, ob es sich bei einem Vertrag oder
Rechtsgeschäft um ein "privatwirtschaftliches Rechtsge-
schäft" im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c handelt, soll in
erster Linie auf die Natur des Vertrags oder Rechtsgeschäfts
abgestellt werden; dessen Zweck soll aber ebenfalls berück-

22 Ebd., Fifty-ninth Session, Sixth Committee, 13. Sitzung
(A/C.6/59/SR.13) und Korrigendum.
* Deutsche Fassung der zwischen Deutschland, Österreich und der
Schweiz abgestimmten Übersetzung (Stand: 1. März 2005).
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sichtigt werden, wenn die an dem Vertrag oder Rechtsge-
schäft beteiligten Parteien dies vereinbart haben oder wenn in
der Praxis des Gerichtsstaats dieser Zweck für die Feststel-
lung der nicht privatwirtschaftlichen Natur des Vertrags oder
Rechtsgeschäfts von Bedeutung ist.

3. Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 über die Verwen-
dung der Begriffe in diesem Übereinkommen lassen die Ver-
wendung dieser Begriffe oder die diesen gegebenenfalls zuge-
schriebenen Bedeutungen in anderen völkerrechtlichen Über-
einkünften oder im innerstaatlichen Recht eines Staates unbe-
rührt.

Artikel 3
Vorrechte und Immunitäten, die von diesem Übereinkom-
men nicht berührt werden
1. Dieses Übereinkommen berührt nicht die von einem Staat
aufgrund des Völkerrechts genossenen Vorrechte und Immu-
nitäten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufga-
ben

a) seiner diplomatischen Missionen, konsularischen
Vertretungen, Sondermissionen, Missionen bei internationa-
len Organisationen oder Delegationen bei Organen internatio-
naler Organisationen oder bei internationalen Konferenzen
sowie

b) der diesen angehörenden Personen.

2. Dieses Übereinkommen lässt Vorrechte und Immunitäten,
die nach dem Völkerrecht Staatsoberhäuptern ratione perso-
nae gewährt werden, unberührt.

3. Dieses Übereinkommen lässt die Immunitäten, die ein
Staat nach dem Völkerrecht in Bezug auf ihm gehörende oder
von ihm eingesetzte Luftfahrzeuge oder Weltraumgegenstän-
de genießt, unberührt.

Artikel 4
Nichtrückwirkung dieses Übereinkommens

Unbeschadet der Anwendung aller in diesem Überein-
kommen festgelegten Regeln, denen die Immunität der Staa-
ten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit unabhängig
von diesem Übereinkommen nach dem Völkerrecht unter-
liegt, findet das Übereinkommen keine Anwendung auf Fra-
gen der Immunität der Staaten oder ihres Vermögens von der
Gerichtsbarkeit, die in einem Verfahren aufgeworfen werden,
das gegen einen Staat vor einem Gericht eines anderen Staates
vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens für die betreffenden
Staaten eingeleitet wurde.

Teil II
Allgemeine Grundsätze
Artikel 5
Staatenimmunität

Ein Staat genießt nach Maßgabe dieses Übereinkommens
in Bezug auf sich selbst und sein Vermögen Immunität von
der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates vor dessen Gerich-
ten.

Artikel 6
Art und Weise der Anwendung der Staatenimmunität
1. Ein Staat wendet die in Artikel 5 vorgesehene Staatenim-
munität an, indem er davon absieht, in einem Verfahren vor
seinen Gerichten gegen einen anderen Staat die Gerichtsbar-
keit auszuüben; er stellt zu diesem Zweck sicher, dass seine
Gerichte von Amts wegen feststellen, dass die in Artikel 5
vorgesehene Immunität dieses anderen Staates beachtet wird.

2. Ein Verfahren vor einem Gericht eines Staates gilt als ge-
gen einen anderen Staat eingeleitet, wenn dieser andere Staat

a) als Partei in diesem Verfahren benannt wird oder

b) zwar nicht als Partei in dem Verfahren benannt wird,
das Verfahren aber tatsächlich darauf abzielt, das Vermögen,
die Rechte, die Interessen oder die Tätigkeiten dieses anderen
Staates zu beeinträchtigen.

Artikel 7
Ausdrückliche Zustimmung zur Ausübung der Gerichts-
barkeit
1. Ein Staat kann sich in einem Verfahren vor dem Gericht
eines anderen Staates hinsichtlich einer Sache oder eines Fal-
les nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen, wenn
er der Ausübung der Gerichtsbarkeit durch das Gericht hin-
sichtlich dieser Sache oder dieses Falles ausdrücklich zuge-
stimmt hat, und zwar

a) durch internationale Vereinbarung,

b) in einem schriftlichen Vertrag oder

c) durch eine Erklärung vor dem Gericht oder durch ei-
ne schriftliche Mitteilung in einem bestimmten Verfahren.

2. Die Einwilligung eines Staates zur Anwendung des Rech-
tes eines anderen Staates wird nicht als Zustimmung zur Aus-
übung der Gerichtsbarkeit durch die Gerichte dieses anderen
Staates ausgelegt.

Artikel 8
Auswirkungen der Beteiligung an einem Verfahren vor 
Gericht
1. Ein Staat kann sich in einem Verfahren vor dem Gericht
eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichts-
barkeit berufen, wenn er

a) das Verfahren selbst anhängig gemacht hat oder

b) ihm als Intervenient beigetreten ist oder sich sonst
zur Hauptsache eingelassen hat. Weist er gegenüber dem Ge-
richt jedoch nach, dass er von den Tatsachen, auf Grund deren
Immunität beansprucht werden kann, erst nachträglich Kennt-
nis erlangen konnte, so kann er die Immunität beanspruchen,
wenn er sich auf diese Tatsachen so bald wie möglich beruft.

2. Es gilt nicht als Zustimmung zur Ausübung der Gerichts-
barkeit durch das Gericht eines anderen Staates, wenn ein
Staat einem Verfahren als Intervenient beitritt oder sonstige
Maßnahmen ergreift, nur um

a) sich auf Immunität zu berufen oder

b) ein Recht an dem den Gegenstand des Verfahrens
bildenden Vermögen geltend zu machen.
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3. Tritt ein Vertreter eines Staates als Zeuge vor einem Ge-
richt eines anderen Staates auf, so wird dies nicht als Zustim-
mung des erstgenannten Staates zur Ausübung der Gerichts-
barkeit durch das Gericht ausgelegt.

4. Beteiligt sich ein Staat nicht an einem Verfahren vor ei-
nem Gericht eines anderen Staates, so wird dies nicht als Zu-
stimmung des erstgenannten Staates zur Ausübung der Ge-
richtsbarkeit durch das Gericht ausgelegt.

Artikel 9
Widerklagen
1. Ein Staat, der vor einem Gericht eines anderen Staates ein
Verfahren anhängig macht, kann sich vor diesem Gericht für
eine Widerklage, die sich aus demselben Rechtsverhältnis
oder Sachverhalt wie die Hauptklage herleitet, nicht auf Im-
munität von der Gerichtsbarkeit berufen.

2. Ein Staat, der vor einem Gericht eines anderen Staates ei-
nem Verfahren beitritt, um eine Klage zu erheben, kann sich
vor diesem Gericht für eine Widerklage, die sich aus demsel-
ben Rechtsverhältnis oder Sachverhalt wie die von ihm erho-
bene Klage herleitet, nicht auf Immunität von der Gerichts-
barkeit berufen.

3. Ein Staat, der in einem Verfahren, das vor dem Gericht ei-
nes anderen Staates gegen ihn eingeleitet wurde, eine Wider-
klage erhebt, kann sich vor diesem Gericht für die Hauptklage
nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.

Teil III
Verfahren, in denen Berufung auf Staatenimmunität 
nicht möglich ist
Artikel 10
Privatwirtschaftliche Rechtsgeschäfte
1. Tätigt ein Staat ein privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft
mit einer ausländischen natürlichen oder juristischen Person
und fallen Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang
mit dem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft aufgrund der
anwendbaren Regeln des Internationalen Privatrechts unter
die Gerichtsbarkeit eines Gerichts eines anderen Staates, so
kann sich der erstgenannte Staat in einem sich aus diesem pri-
vatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft ergebenden Verfahren
nicht auf Immunität von dieser Gerichtsbarkeit berufen.

2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn

a) es sich um ein privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft
zwischen Staaten handelt oder

b) die an dem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft
beteiligten Parteien ausdrücklich etwas anderes vereinbart ha-
ben.

3. Ist ein staatliches Unternehmen oder ein anderer von ei-
nem Staat gegründeter Rechtsträger mit selbständiger Rechts-
persönlichkeit und der Fähigkeit,

a) vor Gericht aufzutreten und

b) Vermögen, einschließlich des Vermögens, zu dessen
Verwendung oder Verwaltung dieser Staat ihn ermächtigt hat,
zu erwerben, es im Eigentum oder Besitz zu haben und es zu
veräußern, 

an einem Verfahren beteiligt, das mit einem von diesem
Rechtsträger getätigten privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft
im Zusammenhang steht, so bleibt die Immunität dieses Staa-
tes von der Gerichtsbarkeit unberührt.
Artikel 11
Arbeitsverträge
1. Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart
haben, kann sich ein Staat vor einem sonst zuständigen Ge-
richt eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Ge-
richtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf einen
zwischen dem Staat und einer natürlichen Person geschlosse-
nen Arbeitsvertrag bezieht, dem zufolge die Arbeit ganz oder
teilweise im Hoheitsgebiet dieses anderen Staates geleistet
wird beziehungsweise zu leisten ist.
2. Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn

a) der Arbeitnehmer eingestellt worden ist, um be-
stimmte Aufgaben in Ausübung von Hoheitsgewalt zu erfül-
len;

b) der Arbeitnehmer
i) ein Diplomat im Sinne des Wiener Übereinkommens
von 1961 über diplomatische Beziehungen ist;
ii) ein Konsularbeamter im Sinne des Wiener Überein-
kommens von 1963 über konsularische Beziehungen ist;
iii) ein Mitglied des diplomatischen Personals einer
Ständigen Mission bei einer internationalen Organisation
oder einer Sondermission ist oder eingestellt wurde, um
einen Staat bei einer internationalen Konferenz zu vertre-
ten, oder
iv) eine andere Person ist, die diplomatische Immunität
genießt;
c) die Einstellung, die Verlängerung des Arbeitsver-

hältnisses oder die Wiedereinstellung einer natürlichen Per-
son Gegenstand des Verfahrens ist;

d) die Entlassung oder die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses einer natürlichen Person Gegenstand des Verfah-
rens ist und das Verfahren nach Feststellung des Staats- oder
Regierungschefs oder des Außenministers des Staates, der ihr
Arbeitgeber ist, den Sicherheitsinteressen dieses Staates zu-
widerliefe;

e) der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Einleitung des
Verfahrens Angehöriger des Staates ist, der sein Arbeitgeber
ist, sofern er nicht seinen ständigen Aufenthalt im Gerichts-
staat hat, oder

f) der Staat, der Arbeitgeber ist, und der Arbeitnehmer
schriftlich etwas anderes vereinbart haben, sofern den Gerich-
ten des Gerichtsstaats nicht aus Gründen der öffentlichen
Ordnung (ordre public) wegen des Verfahrensgegenstands
die ausschließliche Zuständigkeit übertragen wird.
Artikel 12
Personen- und Sachschäden

Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart
haben, kann sich ein Staat vor einem sonst zuständigen Ge-
richt eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Ge-
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richtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf die Ent-
schädigung in Geld für den Tod einer Person, für einen Perso-
nenschaden oder für einen Schaden an materiellen Vermö-
genswerten oder deren Verlust bezieht, wenn der Tod,
Schaden oder Verlust durch eine dem Staat vorgeblich zuzu-
rechnende Handlung oder Unterlassung verursacht wurde, die
Handlung oder Unterlassung ganz oder teilweise im Hoheits-
gebiet dieses anderen Staates stattfand und die Person, welche
die Handlung oder Unterlassung begangen hat, sich zum Zeit-
punkt der Begehung im Hoheitsgebiet dieses anderen Staates
aufhielt.

Artikel 13
Eigentum, Besitz und Gebrauch von Vermögen

Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart
haben, kann sich ein Staat vor einem sonst zuständigen Ge-
richt eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Ge-
richtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich bezieht auf
die Feststellung

a) eines Rechtes des Staates an im Gerichtsstaat gelege-
nem unbeweglichem Vermögen, des Besitzes oder des Ge-
brauchs solchen Vermögens durch den Staat oder einer
Pflicht, die ihm als Inhaber von Rechten an solchem Vermö-
gen oder als dessen Besitzer obliegt oder sich aus dessen Ge-
brauch ergibt;

b) eines Rechtes des Staates an beweglichem oder un-
beweglichem Vermögen, das zu einer Erbschaft oder Schen-
kung gehört oder erb- oder herrenlos ist, oder

c) eines Rechtes des Staates an der Verwaltung von
Vermögenswerten wie etwa eines Treuhandvermögens, einer
Insolvenzmasse oder von Vermögen einer Gesellschaft im
Fall ihrer Liquidation.

Artikel 14
Geistiges und gewerbliches Eigentum

Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart
haben, kann sich ein Staat vor einem sonst zuständigen Ge-
richt eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Ge-
richtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich bezieht auf

a) die Feststellung eines Rechtes des Staates an einem
Patent, einem gewerblichen Muster oder Modell, einem Han-
dels- oder Firmennamen, einer Marke, einem Urheberrecht
oder an jeder anderen Form von geistigem oder gewerblichem
Eigentum, die im Gerichtsstaat ein bestimmtes Maß an –
wenn auch nur vorläufigem – gesetzlichem Schutz genießt,
oder

b) die Behauptung, der Staat habe im Gerichtsstaat ein
dort geschütztes und einem Dritten zustehendes Recht einer
der unter Buchstabe a aufgeführten Art verletzt.

Artikel 15
Beteiligung an Gesellschaften oder anderen Vereinigun-
gen
1. Ein Staat kann sich vor einem sonst zuständigen Gericht
eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichts-
barkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf seine Betei-
ligung an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung
– ob rechtsfähig oder nicht – bezieht, wenn das Verfahren die

Beziehungen zwischen dem Staat einerseits und der Gesell-
schaft oder Vereinigung oder den weiteren Beteiligten ande-
rerseits betrifft, sofern die Gesellschaft oder Vereinigung

a) Beteiligte hat, die nicht Staaten oder internationale
Organisationen sind, und

b) nach dem Recht des Gerichtsstaats gegründet oder gebil-
det ist oder ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung im Ge-
richtsstaat hat.

2. Ein Staat kann sich jedoch in einem solchen Verfahren auf
Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen, wenn die betref-
fenden Staaten dies vereinbart haben, wenn die Streitparteien
dies durch eine schriftliche Vereinbarung festgelegt haben
oder wenn die Gründungsurkunde oder Satzung der betreffen-
den Gesellschaft oder Vereinigung entsprechende Bestim-
mungen enthält.

Artikel 16
Schiffe, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt 
werden
1. Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart
haben, kann sich ein Staat, dem ein Schiff gehört oder der es
einsetzt, vor einem sonst zuständigen Gericht eines anderen
Staates nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem
Verfahren berufen, das sich auf den Einsatz dieses Schiffes
bezieht, wenn das Schiff zum Zeitpunkt der Entstehung des
Klagegrunds zu anderen als nicht privatwirtschaftlichen staat-
lichen Zwecken benutzt wurde.

2. Absatz 1 findet keine Anwendung auf Kriegsschiffe und
Flottenhilfsschiffe; ferner findet er keine Anwendung auf son-
stige Schiffe, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt
werden und die zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich zu
nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wer-
den.

3. Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart
haben, kann sich ein Staat vor einem sonst zuständigen Ge-
richt eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Ge-
richtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf die Be-
förderung von Ladung an Bord eines diesem Staat gehören-
den oder von ihm eingesetzten Schiffes bezieht, wenn das
Schiff zum Zeitpunkt der Entstehung des Klagegrunds zu an-
deren als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken be-
nutzt wurde.

4. Absatz 3 findet keine Anwendung auf Ladung, die an
Bord der in Absatz 2 genannten Schiffe befördert wird; ferner
findet er keine Anwendung auf Ladung, die einem Staat ge-
hört und die ausschließlich zu nicht privatwirtschaftlichen
staatlichen Zwecken benutzt wird oder für eine solche Nut-
zung bestimmt ist.

5. Ein Staat kann alle Rechtsbehelfe und die Mittel der Ver-
jährung und Haftungsbeschränkung geltend machen, die pri-
vaten Schiffen, privater Ladung sowie deren Eigentümern of-
fen stehen.

6. Wird in einem Verfahren eine Frage aufgeworfen, die sich
auf die staatliche und nicht privatwirtschaftliche Zweckbe-
stimmung eines einem Staat gehörenden oder von ihm einge-
setzten Schiffes beziehungsweise einer einem Staat gehören-
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den Ladung bezieht, so dient eine dem Gericht vorgelegte,
von einem diplomatischen Vertreter oder einer anderen zu-
ständigen Behörde dieses Staates unterzeichnete Bescheini-
gung als Nachweis der Zweckbestimmung dieses Schiffes be-
ziehungsweise dieser Ladung.

Artikel 17
Wirkung einer Schiedsvereinbarung

Trifft ein Staat mit einer ausländischen natürlichen oder
juristischen Person eine schriftliche Vereinbarung, um Mei-
nungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit einem privat-
wirtschaftlichen Rechtsgeschäft einem schiedsrichterlichen
Verfahren zu unterwerfen, so kann sich dieser Staat vor einem
sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Im-
munität von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen,
das sich auf

a) die Gültigkeit, Auslegung oder Anwendung der
Schiedsvereinbarung,

b) das schiedsrichterliche Verfahren oder

c) die Bestätigung oder die Aufhebung des Schieds-
spruchs

bezieht, sofern nicht die Schiedsvereinbarung etwas anderes
vorsieht.

Teil IV
Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit gerichtlichen Verfahren
Artikel 18
Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen, die vor einer 
gerichtlichen Entscheidung angeordnet werden

Gegen das Vermögen eines Staates dürfen im Zusammen-
hang mit einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen
Staates vor der Entscheidung keine Zwangsmaßnahmen wie
beispielsweise Pfändung oder Beschlagnahme angeordnet
werden, sofern und soweit nicht

a) der Staat der Anordnung derartiger Maßnahmen aus-
drücklich zugestimmt hat, und zwar

i) durch internationale Vereinbarung,

ii) durch eine Schiedsvereinbarung oder in einem
schriftlichen Vertrag oder

iii) durch eine Erklärung vor dem Gericht oder durch ei-
ne schriftliche Mitteilung nach Entstehen einer Streitig-
keit zwischen den Parteien oder

b) der Staat Vermögen für die Befriedigung des An-
spruchs, der Gegenstand des Verfahrens ist, bereitgestellt
oder bestimmt hat.

Artikel 19
Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen, die nach ei-
ner gerichtlichen Entscheidung angeordnet werden

Gegen das Vermögen eines Staates dürfen im Zusammen-
hang mit einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen
Staates nach der Entscheidung keine Zwangsmaßnahmen wie
beispielsweise Pfändung, Beschlagnahme oder Vollstreckung
angeordnet werden, sofern und soweit nicht

a) der Staat der Anordnung derartiger Maßnahmen aus-
drücklich zugestimmt hat, und zwar

i) durch internationale Vereinbarung,

ii) durch eine Schiedsvereinbarung oder in einem
schriftlichen Vertrag oder

iii) durch eine Erklärung vor dem Gericht oder durch ei-
ne schriftliche Mitteilung nach Entstehen einer Streitig-
keit zwischen den Parteien, oder

b) der Staat Vermögen für die Befriedigung des An-
spruchs, der Gegenstand des Verfahrens ist, bereitgestellt
oder bestimmt hat oder

c) der Nachweis erbracht worden ist, dass das Vermö-
gen von dem Staat eigens zu anderen als nicht privatwirt-
schaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird oder für eine
solche Nutzung bestimmt ist und dass es sich im Gerichtsstaat
befindet, vorausgesetzt, dass Zwangsmaßnahmen nach einer
Entscheidung nur gegen Vermögen angeordnet werden dür-
fen, das mit dem Rechtsträger, gegen den das Verfahren ge-
richtet war, im Zusammenhang steht.

Artikel 20
Wirkung der Zustimmung zur Ausübung der Gerichts-
barkeit auf Zwangsmaßnahmen

In Fällen, in denen die Zustimmung zu Zwangsmaßnah-
men aufgrund der Artikel 18 und 19 erforderlich ist, schließt
die Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit aufgrund
des Artikels 7 die Zustimmung zur Ergreifung von Zwangs-
maßnahmen nicht ein.

Artikel 21
Bestimmte Vermögensarten
1. Insbesondere die folgenden Arten von staatlichem Ver-
mögen gelten nicht als Vermögen, das im Sinne des Artikels
19 Buchstabe c von diesem Staat eigens zu anderen als nicht
privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird oder
für eine solche Nutzung bestimmt ist:

a) Vermögen, einschließlich Bankkonten, das für die
Wahrnehmung der Aufgaben der diplomatischen Mission des
Staates oder seiner konsularischen Vertretungen, Sondermis-
sionen, Missionen bei internationalen Organisationen oder
Delegationen bei Organen internationaler Organisationen
oder bei internationalen Konferenzen benutzt wird oder für ei-
ne solche Nutzung bestimmt ist;

b) Vermögen militärischer Art oder für die Wahrneh-
mung militärischer Aufgaben benutztes oder bestimmtes Ver-
mögen;

c) Vermögen der Zentralbank oder einer anderen Wäh-
rungsbehörde des Staates;

d) Vermögen, das Bestandteil des kulturellen Erbes des
Staates oder seiner Archive ist und nicht zum Verkauf steht
oder zum Verkauf bestimmt ist;

e) Vermögen, das Bestandteil einer Ausstellung von
wissenschaftlich, kulturell oder historisch bedeutsamen Ge-
genständen ist und nicht zum Verkauf steht oder zum Verkauf
bestimmt ist.
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2. Absatz 1 lässt Artikel 18 und Artikel 19 Buchstaben a und
b unberührt.

Teil V
Verschiedene Bestimmungen
Artikel 22
Zustellung verfahrenseinleitender Schriftstücke
1. Die Zustellung der Klage oder eines sonstigen ein Verfah-
ren gegen einen Staat einleitenden Schriftstücks erfolgt

a) in Übereinstimmung mit jeder anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkunft, die für den Gerichtsstaat und den
betreffenden Staat bindend ist, oder

b) in Übereinstimmung mit jeder Sondervereinbarung
zwischen dem Kläger und dem betreffenden Staat über die
Zustellung, wenn dies nicht nach dem Recht des Gerichts-
staats ausgeschlossen ist, oder,

c) in Ermangelung einer solchen Übereinkunft oder
Sondervereinbarung,

i) durch Übermittlung auf dem diplomatischen Weg an
das Außenministerium des betreffenden Staates oder
ii) auf jede andere von dem betreffenden Staat aner-
kannte Art, wenn dies nicht nach dem Recht des Gerichts-
staats ausgeschlossen ist.

2. Die in Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i genannte Zustellung
gilt mit dem Eingang der Schriftstücke beim Außenministeri-
um als bewirkt.
3. Diesen Schriftstücken ist erforderlichenfalls eine Überset-
zung in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des
betreffenden Staates beizufügen.
4. Lässt sich ein Staat in einem gegen ihn eingeleiteten Ver-
fahren zur Hauptsache ein, so kann er danach nicht mehr gel-
tend machen, dass die Zustellung nicht in Übereinstimmung
mit den Absätzen 1 und 3 erfolgte.
Artikel 23
Versäumnisentscheidung
1. Eine Versäumnisentscheidung gegen einen Staat wird nur
getroffen, wenn das Gericht sich vergewissert hat, dass

a) die in Artikel 22 Absätze 1 und 3 festgelegten Vor-
aussetzungen erfüllt sind,

b) eine Frist von mindestens vier Monaten verstrichen
ist, gerechnet ab dem Tag, an dem die Zustellung der Klage
beziehungsweise sonstiger verfahrenseinleitender Schrift-
stücke nach Artikel 22 Absätze 1 und 2 bewirkt wurde oder
als bewirkt gilt, und

c) dieses Übereinkommen die Ausübung der Gerichts-
barkeit nicht ausschließt.
2. Eine Abschrift einer gegen einen Staat ergangenen Ver-
säumnisentscheidung, der erforderlichenfalls eine Überset-
zung in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des
betreffenden Staates beizufügen ist, wird diesem durch eine
der in Artikel 22 Absatz 1 näher bezeichneten Arten und in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des genannten Ab-
satzes übermittelt.

3. Die Frist für Anträge auf Aufhebung einer Versäumnis-
entscheidung beträgt mindestens vier Monate und läuft ab
dem Tag, an dem die Abschrift der Entscheidung bei dem be-
treffenden Staat eingegangen ist oder als eingegangen gilt.

Artikel 24
Vorrechte und Immunitäten während eines gerichtlichen 
Verfahrens
1. Wenn es ein Staat unterlässt oder ablehnt, eine Anordnung
eines Gerichts eines anderen Staates zu befolgen, die ihm auf-
erlegt, für Verfahrenszwecke eine bestimmte Handlung aus-
zuführen oder zu unterlassen beziehungsweise bestimmte Un-
terlagen beizubringen oder sonstige Informationen offen zu
legen, dann hat dies keine anderen Folgen als die, welche ein
solches Verhalten in Bezug auf die Hauptsache nach sich zie-
hen kann. Insbesondere werden wegen einer solchen Nichtbe-
folgung oder Weigerung keine Geldbußen oder sonstigen
Strafen gegen den Staat verhängt.

2. Einem Staat, der beklagte Partei in einem Verfahren vor
einem Gericht eines anderen Staates ist, wird zur Sicherung
der Verfahrenskosten keine – wie auch immer bezeichnete –
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung auferlegt.

Teil VI
Schlussbestimmungen
Artikel 25
Anlage

Die Anlage zu diesem Übereinkommen ist Bestandteil des
Übereinkommens.

Artikel 26
Andere völkerrechtliche Übereinkünfte

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte und
Pflichten der Vertragsstaaten aus bestehenden völkerrechtli-
chen Übereinkünften, deren Vertragsparteien sie sind und die
Fragen behandeln, die Gegenstand dieses Übereinkommens
sind.

Artikel 27
Beilegung von Streitigkeiten
1. Die Vertragsstaaten bemühen sich, Streitigkeiten über die
Auslegung oder die Anwendung dieses Übereinkommens
durch Verhandlungen beizulegen.

2. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertrags-
staaten über die Auslegung oder die Anwendung dieses Über-
einkommens, die nicht innerhalb von sechs Monaten durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen
eines dieser Vertragsstaaten einem Schiedsverfahren unter-
worfen. Können sich die Vertragsstaaten binnen sechs Mona-
ten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren ver-
langt worden ist, über seine Einrichtung nicht einigen, so kann
jeder dieser Vertragsstaaten die Streitigkeit dem Internationa-
len Gerichtshof unterbreiten, indem er einen Antrag in Über-
einstimmung mit dem Statut des Gerichtshofs stellt.

3. Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkom-
mens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch
Absatz 2 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertrags-
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staaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der eine solche
Erklärung abgegeben hat, durch Absatz 2 nicht gebunden.

4. Ein Vertragsstaat, der eine Erklärung nach Absatz 3 abge-
geben hat, kann diese Erklärung jederzeit durch eine an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifika-
tion zurückziehen.

Artikel 28
Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten bis zum
17. Januar 2007 am Sitz der Vereinten Nationen in New York
zur Unterzeichnung auf.
Artikel 29
Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt
1. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annah-
me oder Genehmigung.
2. Dieses Übereinkommen steht jedem Staat zum Beitritt of-
fen.

3. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt.

Artikel 30
Inkrafttreten
1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Kraft.
2. Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinter-
legung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt
oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag
nach Hinterlegung der entsprechenden Urkunde durch diesen
Staat in Kraft.

Artikel 31
Kündigung
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch ei-
ne an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika-
tion beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam.
Dieses Übereinkommen bleibt jedoch weiterhin auf alle Fra-
gen der Immunität von Staaten oder ihres Vermögens von der
Gerichtsbarkeit anwendbar, die in einem Verfahren aufge-
worfen werden, das gegen einen Staat vor einem Gericht eines
anderen Staates eingeleitet wurde, bevor die Kündigung für
einen der betreffenden Staaten wirksam geworden ist.
3. Die Kündigung berührt nicht die Pflicht jedes Vertrags-
staats, jede in diesem Übereinkommen verankerte Verpflich-
tung zu erfüllen, die ihm aufgrund des Völkerrechts unabhän-
gig von diesem Übereinkommen auferlegt ist.

Artikel 32
Verwahrer und Notifikationen
1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum
Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt.

2. Als Verwahrer dieses Übereinkommens unterrichtet der
Generalsekretär der Vereinten Nationen alle Staaten von 

a) jeder Unterzeichnung dieses Übereinkommens und
jeder Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde oder einer Kündigungsnotifika-
tion nach den Artikeln 29 und 31;

b) dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Überein-
kommens nach Artikel 30;

c) jeder Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zu-
sammenhang mit diesem Übereinkommen.

Artikel 33
Verbindliche Wortlaute

Der arabische, chinesische, englische, französische, russi-
sche und spanische Wortlaut dieses Übereinkommens ist glei-
chermaßen verbindlich.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Re-
gierungen gehörig befugten Unterzeichneten dieses am
17. Januar 2005 am Sitz der Vereinten Nationen in New York
zur Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen unterschrie-
ben.

Anlage zum Übereinkommen 
Vereinbarte Auslegung einiger Bestimmungen des Über-
einkommens

Diese Anlage dient dazu, die vereinbarte Auslegung der
betreffenden Bestimmungen festzuhalten.

Zu Artikel 10
Der Begriff "Immunität" in Artikel 10 ist im Gesamtzu-

sammenhang dieses Übereinkommens zu verstehen.

Artikel 10 Absatz 3 präjudiziert nicht die Frage der Durch-
griffshaftung ("piercing the corporate veil"), Fragen zu Sach-
verhalten, in denen ein staatlicher Rechtsträger vorsätzlich
falsche Angaben über seine finanzielle Lage gemacht oder
sein Vermögen nachträglich verringert hat, um die Befriedi-
gung eines Anspruchs zu umgehen, oder andere damit im Zu-
sammenhang stehende Fragen.

Zu Artikel 11
Der in Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe d enthaltene Ver-

weis auf die "Sicherheitsinteressen" des Staates, der Arbeitge-
ber ist, zielt in erster Linie auf Angelegenheiten der nationalen
Sicherheit sowie der Sicherheit der diplomatischen Missionen
und der konsularischen Vertretungen ab.

Nach Artikel 41 des Wiener Übereinkommens von 1961
über diplomatische Beziehungen und nach Artikel 55 des
Wiener Übereinkommens von 1963 über konsularische Be-
ziehungen sind alle in diesen Artikeln bezeichneten Personen
verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften,
einschließlich des Arbeitsrechts, des Gastlands zu beachten.
Gleichzeitig ist der Empfangsstaat nach Artikel 38 des Wie-
ner Übereinkommens von 1961 über diplomatische Bezie-
hungen und nach Artikel 71 des Wiener Übereinkommens
von 1963 über konsularische Beziehungen verpflichtet, seine
Hoheitsgewalt so auszuüben, dass er die Mission beziehungs-
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weise die konsularische Vertretung bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Zu den Artikeln 13 und 14

Der Begriff "Feststellung" bezieht sich nicht nur auf die
Bestätigung des Bestehens der geschützten Rechte, sondern
auch auf die Bewertung oder Beurteilung des wesentlichen
Gehalts dieser Rechte einschließlich ihres Inhalts, ihres Gel-
tungsbereichs und ihres Umfangs.
Zu Artikel 17

Der Begriff "privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft"
schließt Investitionsangelegenheiten mit ein.
Zu Artikel 19

Der Begriff "Rechtsträger" unter Buchstabe c bezeichnet
den Staat als selbständige Rechtspersönlichkeit, einen Glied-
staat eines Bundesstaats, eine Gebietskörperschaft eines Staa-
tes, eine Einrichtung oder Stelle eines Staates oder einen an-
deren Rechtsträger mit selbständiger Rechtspersönlichkeit.

Der Ausdruck "Vermögen [...], das mit dem Rechtsträger
[...] im Zusammenhang steht" unter Buchstabe c ist weiter ge-
fasst als die Begriffe "Eigentum" oder "Besitz".

Artikel 19 präjudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaf-
tung ("piercing the corporate veil"), Fragen zu Sachverhalten,
in denen ein staatlicher Rechtsträger vorsätzlich falsche An-
gaben über seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermö-
gen nachträglich verringert hat, um die Befriedigung eines
Anspruchs zu umgehen, oder andere damit im Zusammen-
hang stehende Fragen.

RESOLUTION 59/39
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 2. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/509, Ziffer 10)23.

59/39. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen
für internationales Handelsrecht über ihre sie-
benunddreißigste Tagung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom

17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Verein-
ten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheit-
lichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und da-

bei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der
Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des in-
ternationalen Handels zu berücksichtigen,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschrei-
tende Modernisierung und Harmonisierung des internationa-
len Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung
rechtlicher Hindernisse für den internationalen Handelsver-
kehr, insbesondere soweit diese die Entwicklungsländer be-
treffen, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der
Grundlage der Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des
gemeinsamen Interesses sowie zur Beseitigung der Diskrimi-
nierung im internationalen Handel und dadurch zum Wohl al-
ler Völker leisten würde,

nach Behandlung des Berichts der Kommission über ihre
siebenunddreißigste Tagung24,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass
die von anderen Organen ohne ausreichende Abstimmung mit
der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet
des internationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppel-
arbeit führen könnten, was nicht dem Ziel der Förderung von
Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Vereinheit-
lichung und Harmonisierung des internationalen Handels-
rechts entsprechen würde,

in Bekräftigung des Mandats der Kommission, als zentra-
les Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit
auf diesem Gebiet zu koordinieren, insbesondere um Doppel-
arbeit zu vermeiden, namentlich zwischen den die internatio-
nalen Handelsregeln ausarbeitenden Organisationen, und bei
der Modernisierung und Harmonisierung des internationalen
Handelsrechts Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu
fördern, und über ihr Sekretariat auch künftig eng mit den an-
deren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts täti-
gen internationalen Organen und Organisationen, einschließ-
lich der Regionalorganisationen, zusammenzuarbeiten,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht über ihre siebenunddreißigste Tagung24;

2. würdigt die Kommission für die Fertigstellung und
Verabschiedung ihres Rechtsleitfadens über Insolvenzrecht25;

3. würdigt die Kommission außerdem für die Fort-
schritte bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Überein-
kommens über elektronische Vertragsabwicklung, des Ent-
wurfs eines Rechtsinstruments über Transportrecht, des Ent-
wurfs eines Rechtsleitfadens über Sicherungsgeschäfte und
der Musterrechtsvorschriften für vorläufige Maßnahmen im
Bereich der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit
sowie für ihren Beschluss, ihr Mustergesetz über die öffentli-
che Auftragsvergabe für Güter, Bau- und Dienstleistungen26

23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Argentinien, Australien, Bahamas,
Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Israel, Italien, Jordanien,
Kanada, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malaysia, Marokko, Mexiko, Mongolei, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Paraguay, Philippinen, Portugal,
Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.

24 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 17 (A/59/17).
25 Ebd., Kap. III. 
26 Ebd., Neunundvierzigste Tagung, Beilage 17 und Korrigendum
(A/49/17 und Corr.1), Anhang I.




